Stolz-Prozeß NEU, 24.*** + 25. März 2009, Tage 2 + 3

24. März, Tag 2

Vor Beginn des auf 9. Uhr angesetzten 2. Verhandlungstages das übliche Kontroll-Szenario. Vor der Saaltür waren 7 Uniformierte im Einsatz. Die Kontrollen verliefen höflich, ruhig und reibungslos. Auch der unbedarfteste Polizist dürfte mittlerweile mitbekommen haben, daß das Ganze nur als Schau gedacht ist, als Hinweis, daß in diesem Saal gegen einen „gefährlichen Menschen“ verhandelt wird. – Im Saal unmittelbar daneben, wo „türkische Bereicherer“ zugegen waren – es ging um Kindesmißbrauch (?) – keinerlei Polizeikontrollen, obwohl bei Moslems die „Ehre der Familie“ doch angeblich auch mit Messern und anderen Gegenständen verteidigt wird, wie man aus den Medien erfahren kann.

Zu Beginn im Saal etwa 30 Zuhörer, darunter 3 x „staschu“. Weiterhin 1 Gerichtsdiener + 4 Uniformierte; alle bewaffnet! --- Bei den Gerichtsdienern „frühlingt“ es, denn die neue Frisur ist überwiegend „Kahlschnitt, d.h. Glatze!“ – einer, wohl mit Migrationshintergrund, trägt sogar einen Skalp. - Medien: 0

RA Bock ist kurz nach 9Uhr im Saal, Frau Stolz wird um 9..07 hereingeführt, das Gericht in der gleichen Besetzung erscheint um um 9.08Uhr. – Die Namen der zwei Beisitzer (Berufsrichter): 1) Frau Rath als Berichterstatterin und Herr Rackwitz, der bereits am 2. Tag andeutete, daß er Nerven hat.

Vorsitzender Olaf Rinio, der lange Zeit bei der Staatsanwaltschaft (StA), Abteilung Rauschgiftbekämpfung, war, eröffnet die Verhandlung unter Verweis auf § 243, 4, 2 stopp (Strafprozessordnung)  mit einer rechtlichen Belehrung, die er in 4 Punkte gliedert. Es gehe, so der Kammervorsitzende, bei diesem Prozeß NUR um die Frage der Strafzumessung. Das bedeute, daß alle Themen wie Holo...-Lüge, Hinweise auf OMF = Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, so ein Ausdruck des SPD-MdB Prof. Carlo Schmid auf der Herrenchiemseer Konferenz („Ausarbeitung des Grundgesetztes) im Jahr 1948, die nicht zur SACHE gehören, zu unterlassen sind. „Verfahrensfremde“ Einlassungen zur Sache würden künftig als Mißbrauch, als Verzögerungstaktik sowie möglicherweise auch als neue Straftaten zu werten sein. Der Verweis endet mit der Drohung, Frau Stolz das Recht auf Äußerung zu entziehen. – Erfahrene Prozessbesucher kennen dieses Vorgehen der „Halbgötter in Schwarz“ aus den Verfahren gegen E. Zündel und G. Rudolf wie gegen Frau Stolz im 1. Verfahren, Strafkammer Glenz..

Zur Erarbeitung der Gegendarstellung beantragt RA Bock um 9.15Uhr eine Unterbrechung von 1 Stunde; die Verhandlung wird um 10.32Uhr fortgesetzt.

Zu Beginn der Fortsetzung erklärt RA Bock, ihm hätte die Zeit nicht ausgereicht, um sachgerecht erwidern zu können. Er benötige mindestens noch 2 weitere Stunden. Frau Stolz äußert sich ähnlich. – Der Vorsitzende weigert sich anfänglich, eine weitere Frist zu gewähren. Doch RA Bock beharrt weiterhin auf dem Recht der Angeklagten wie der Verteidigung  auf ausführliche Gegendarstellung. 

Daraufhin verkündet der Vorsitzende um 10.36Uhr eine Pause bis 13Uhr. 

Der mittlerweile bekannte Mitarbeiter (1) von BILD, Rhein-Neckar-Ausgabe, sitzt unter den Zuhörern. – In den 3 Reihen, die für die Medien reserviert sind, sitzt niemand. – Es sind jetzt mehr Zuhörer da als am Vormittag; die Neuen sind meist Jura-Studentinnen (?) oder Rechtsreferendare.

Der Vors. bittet um die Stellungnahmen. – RA Bock erklärt, er benötige für seine Ausführungen höchstens 1 Stunde, werde aber in Absprache mit Frau Stolz nach ihr sprechen. Der Vorsitzende will von Frau Stolz wissen, wie lange sie in etwa benötigt. Die Antwort: Das könne sie nicht genau sagen. Der Vorsitzende bohrt nach. RA Bock fragt, ob der Zeitfaktor denn Verfahrensprobleme bereite. Der Beisitzer wirft ein, es sei ausreichend Zeit gewesen. – Frau Stolz fragt, ob es bereits jetzt eine Redezeitbeschränkung für sie gebe. Immerhin habe das Gericht mehrere Tage Zeit gehabt, seine Belehrung vorzubereiten. – Der Vorsitzende fragt, ob ein konkreter Antrag gestellt werde. Darauf antwortet RA Bock mit der Anregung, Frau Stolz doch genügend Zeit zur Fertigstellung ihrer Gegendarstellung einzuräumen. 

Die Kammer zieht sich um 13.16Uhr für 10 Minuten zur Beratung zurück. Es geht aber erst wieder um 14.06Uhr weiter!

Der Vorsitzende erklärt, es bleibe bei der Verfügung; eine Vertagung, wie von RA Bock angeregt, werde abgelehnt. Der Tatbestand der „bewußten Holo...-Lüge“ sei für die neue Strafzumessung unerheblich. – RA Bock kontert mit dem Hinweis, daß bei der Strafzumessung der subjektive Bereich sehr wohl eine äußerst wichtige Rolle spiele und daher gründlichst (!) erforscht werden müsse. Weiter will er wissen, was das Gericht als „strafrelevante Umstände“ ansehe. Das Drohen mit dem Mißbrauchsverbot sei verfahrenswidrig, denn damit würge der Verfahrensgeber die persönliche Stellungnahme ab und unterbinde damit die Erforschung der subjektiven Beweggründe der Angeklagten. Das Gericht müsse „politisch Unrichtiges“ zur Kenntnis nehmen. Das Verhalten von Frau Stolz im Zündel-Prozeß sei bislang in diesem Verfahren noch nicht erforscht worden. Die Androhung des Gerichtes, hier Entzug der Äußerung, sei eine Einschüchterung der Angeklagten. Die Umstände der Vorgehensweise von Frau Stolz im Zündel-Prozeß gehören zur Erforschung der subjektiven Tatseite. Die Keule „Entzug des Äußerungsrechts“ sei fejhl am Platze! Auch das angeführte Beschleunigungsgebot sei nicht dazu da, der Angeklagten den Mund zu verbieten. – StA Grossmann (2), der auch heute wieder ohne Leibwächter erschien, gab erneut keine Stellungnahme ab. – Sein Vorgänger h.h.klein trat immer, schaubewußt wie er war, mit Leibwächtern auf. Er wurde ja angeblich dauernd bedroht, ohne daß bis heute bekannt geworden ist, daß er einen einzigen Zahl verloren hat.

Um 14.16Uhr übergibt der Vorsitzende Frau Stolz das Wort. – Sie rügt eingangs den Zeitverzug der Kammer bei ihren Unterbrechungen und bemerkt zu Recht, daß diese auch nicht die Zeit für die rechtlichen Würdigungen einschätzen 

könne. Sie reiche ihre mündliche Stellungnahme natürlich schriftlich nach. Dies war ein Seitenhieb auf die Glenz-Strafkammer (3), wo sie nach kurzer Zeit eine Gegendarstellung nur noch schriftlich vorbringen konnte. Sie rügt die verfremdende Darstellung ihrer Einlassungen in der Verfügung und stellt sie richtig. Ihre Einlassung zur Sache, hier die Frage nach dem WARUM ihres Handelns, sei kein Mißbrauch, sondern ausschlaggebend für die Beurteilung der subjektiven Tatseite, die sich in der Strafhöhe niederschlage. Absicht, Vorsatz, die Art und Weise ihrer Vorgehensweise könnten nicht ausgeklammert werden. Ein Holo...-Angeklagter werde behandelt, als würde seine Schuld bereits von vornherein feststehen! Es gehe hier um die Bestrafung einer Meinungsäußerung, nicht um die Verurteilung eines Hühnerdiebes. 

Welches sichere Wissen hätte sie haben können / müssen, um zu wissen, daß ihre Verteidigungsstrategie rechtswidrig ist? Die Zielrichtung werde völlig unterschlagen! 

Hier ruft StA Gr. „Wiederholung“ in den Saal. Frau Stolz kontert und sagt in seine Richtung, man möge doch dem Angeklagten ein Schild umhängen mit der Aufschrift „Schuldig“ und „Nichts sagen!“ – Die Glenz-Strafkammer habe die rechtliche Klärung der objektiven wie der subjektiven Tatseite verweigert mit der Begründung, es bestehe kein Sachzusammenhang. Sie bekräftigt ebenfalls, daß der Entzug der Äußerungsmöglichkeit ein Eingriff in ihr Recht auf Verteidigung sei. Und jetzt solle auch die Erörterung der Frage nach der Schuld unterbunden werden.

Um 14.40Uhr wird die Verhandlung für weitere 5 Minuten unterbrochen. Es geht um 15Uhr weiter.

Da ich um 16Uhr eine wichtige familiäre Verpflichtung hatte, mußte ich gehen. – Am Abend rief ich RA Bock an und fragte, was noch gelaufen wäre. Er ließ mich wissen, daß der Vorsitzende gegen 17.20Uhr die Verhandlung auf Mi., den 25. März, 9Uhr, vertagt habe. Vorher sei das Spielchen vom Vormittag und frühen Nachmittag fortgesetzt worden, öfter unterbrochen vom Vorsitzenden  mit dem Hinweis, man ziehe ein Redeverbot in Erwägung. --- Ich hatte also Wichtiges NICHT versäumt.

*** 24. März 1933: Jüdische Kriegserklärung an das DEUTSCHE REICH – “JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY – Jews Of All The World Unite In Action --- Boycott of German Goods --- Mass Demonstration In Many Districts --- Dramatic Acrtion .........“SOOO auf der 1. Seite der konservativen Boulewardzeitung DAILY EXPRESS, London – dt. Übersetzung: Judäa erklärt Deutschland den Krieg – Die Weltjudenheit / die Juden auf der ganzen Welt vereinigt sich / vereinigen sich in der Tat --- Boykott deutscher Waren --- Massendemonstrationen in vielen Bezirken (wohl London gemeint) --- Dramatische Aktion ....  – Für etwa 10 € kann man eine Ablichtung des Originals beim Daily Express-Büro in London bekommen. --- Daily Express – The Northern & Shell Building, N° 10 Lower Thames Street, GB London  EC3R   6EN --- www.express.co.uk ---- news.desk@express.co.uk 

--- Dazu auch das Buch von H. Stern: Jüdische Kriegserklärungen an Deutschland – Wortlaut, Vorgeschichte, Folgen --- 407 S., Leinen, um die 25 €, München 2000 ---- Weiterhin: Der große Wendig, Stichwort „Jüdische Kriegserklärung“, 3 Bde., Tübingen 205 – 2008 --- Vermittlung / Besorgung erledigen wir gerne!

NUR wer was weiß, kann mitreden!

(1) In der Mittagspause kam ich mit dem BILD-Mitarbeiter in ein zwangloses Gespräch, das in einer entspannten Atmosphäre stattfand. In diesem Gespräch stellte sich heraus, daß BILD Rh.-Neckar meine Prozeßberichte auch erhält, wohl von 3. Seite. Und diese Berichte würden aufmerksam gelesen, da man ja nicht immer die ganze Zeit anwesend sein könnte. – Gewisse Formulierungen und Charakterisierungen, so scheint es, zeitigen auch Wirkungen. – Recht ausführlich wurde auch über „plakative, deftig-griffige Wendungen“ und griffige Verkaufsüberschriften gesprochen. --- Ich gestehe gerne zu, daß der junge Mann, Anfang / Mitte 30, durch das Gespräch gewonnen hat, so daß künftig „Beinamen“, sofern es sich um den Ur-Text handelt, nicht mehr verwendet werden.

(2) Staatsanwalt als Gruppenleiter (StA als GL) Grossmann soll lt. Aussage zweier Zuhörer Jude sein. Das würde manches in seinem Verhalten erklären. Die Frage kann nur er selbst beantworten. – In meinem ersten Verfahren vor dem LG Mannheim (Leuchter-Deckert-Prozeß) 1991 hatte der Kammersitzende Dr. Nussbruch zu Beginn erklärt, er sei Jude und Mitglied der SPD. Und das hat sich, was ich der Wahrheit zuliebe sagen muß, NICHT auf die Verhandlungsführung wie auch auf das Urteil nachteilig ausgewirkt: 1 Jahr Gefängnis auf 3 Jahre zur Bewährung + 10.000 DM Geldstrafe. ---Von Gehässigkeit, die vor allem „Richter NEIN“, Dr. Mein.... , wie auch Kammervorsitzender Glenz., von StA Gr. ganz zu schweigen, an den Tag gelegt haben, keine Spur. – Nebenbei: Der Beisitzer und Berichterstatter der Dr. M.--Kammer, Hamm, war damals Beisitzer. --- Und Hamm weiß auch, daß ich aufgrund dieses Prozesses an die Zahl 1, 1 Millionen, überwiegend Juden, als Oberzahl der in AUSCHWITZ Ermordeten „glauben muß“. Als Quelle wurde ein Leserbrief (an die FAZ) des in Israel geborenen Juden M. Wolfsohn (?), Prof. für neuere Geschichte (?) an der Bundeswehr-Hochschule München-Neubiberg, genannt. – Und „mein freund klein“, Vorgänger von StA Gr. hat das unwidersprochen (!) hingenommen!!!

(3) Die Glenz-Strafkammer hat lt. „Die Rheinpfalz“, Nr. 196, vom 26. Aug. 2008 – ist mir erst jetzt zur Kenntnis gekommen – einen „exotischen Bereicherer“, einen 33jährigen Algerier, „wegen schweren Raubes“ zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt, obwohl eine solche Tat mit 3 bis zu 15 Jahren bestraft werden kann. – Und die gleiche (?) Glenz-Truppe sperrt Frau Stolz für 3, 5 Jahre ein und spricht ein Berufsverbot von 5 Jahren aus. --- Mir ist bislang NICHT zu Ohren gekommen, daß irgendein Gutmensch, auch nicht von „ai“, sich deswegen aufgeregt hat, oder gar der oft herbeigeredete „Terror von rechts“ tätig geworden ist. – Da müssen unsere Rechtsauslager, gemeint sind die Richter, wohl eher mit „Re-Aktionen der exotischen Bereicherer“ rechnen...... --- „Bereicherer“ von „bereichern“ – als jüngstes Beispiel: die armen Bankbonzen! --- Richtiger wäre wohl „Entreicherer“ von „entreichern“  (Neuprägung Deckert) in Bezug auf unsere sozialen Versorgungseinrichtungen....  Doch darüber liest man in den offiziellen Gutmenschmedien recht wenig mit der rühmlichen Ausnahme von BILD, in der man, meist vor Wahlen , solches im Zusammenhang mit Forderungen der Merkel/CSU-Truppe lesen kann: „Die Kunde hör ich wohl, allein mir / uns fehlt mittlerweile der Glaube!“ 

25. März, Tag 3

Vor Beginn das bekannte Spielchen vom Vortag. – Das übliche 2 Dutzend Uniformierte, außer den Gerichtsdienern im Einsatz. Dieses Mal ein Drittel weibliche Polizei.

Im Saal knapp 15 Zuhörer, 5 Uniformierte, 1 bis 2 Gerichtsdiener, wechselnd; alle bewaffnet! - Kein „staschu“-Vertreter – „staschu“-Mohr (?) ab 9.44Uhr anwesend; kein Medienvertreter. – StA Grossmann.

Angesetzt um 9Uhr..... – Beginn erst um 9.41Uhr. Aus der Verzögerung war klar ersichtlich, daß die Kammer etwas im Schilde führte, einen „Befreiungsschlag“ vorbereitete.

Frau Stolz erblickt um 9.40Uhr das künstliche Licht des Saales, als ein Gerichtsdiener sie aus den „Katakomben“ hochführt. – RA Bock ist seit 9Uhr anwesend.

Um 9.41Uhr erscheint das Gericht in der bekannten Besetzung. 

Der Vorsitzende wartet, bis alle aufgestanden sind – leise Ermahnung an Frau Stolz – und verkündet dann den erwarteten rechtlichen Hinweis. Das Einlassungsverhalten von Frau Stolz sei verfahrensfremd; es fehle der Sachbezug. Die Kammer trage sich daher mit der Absicht, ihr eine Frist zu setzen.

RA Bock meldet sich zu Wort und teilt mit, daß Frau Stolz bereit sei, mit ihrer Einlassung nicht fortzufahren, sondern Fragen des Gerichts, die für das Verfahren, hier die Strafzumessung, wichtig seien  gerne zu beantworten. – Danach ergreift Frau Stolz das Wort. Sie nimmt zum rechtlichen Hinweis der Kammer Stellung. Sie faßt recht knapp ihre bislang vorgebrachten Argumente zusammen, wehrt sich aber sehr deutlich gegen die „verfügte Frist von 1 Stunde“ für weitere Ausführungen zur Sache. Sie macht sich die Anregung von RA Bock, die sie in einen Antrag kleidet, zu eigen und gibt den „Ball“ an die Kammer zurück, d.h. die Kammer möge die Fragen an sie stellen, die sie für die Bestrafung ihrer Schuld als wesentlich erachtet.

Darauf zieht sich die Kammer folgerichtig zu einer Beratung zurück; es ist 9.55Uhr.

Auch diese Pause muß Frau Stolz wieder in den Katakomben verbringen. Sie wird um 10.07Uhr wieder in den Saal geführt, das Gericht erscheint um 10.08Uhr.

Der Kammervorsitzende erklärt, das Gericht folge der Anregung von RA Bock und dem Antrag von Frau Stolz. Der Vorsitzende stellt danach Fragen zum Lebenslauf. – Frau Stolz: keine weiteren Angaben. – Seit dem 14.1.2008 sind Sie in U-Haft. Wie verbringen Sie Ihre Zeit dort? Was wollen Sie nach dem Ende Ihrer Haft machen? – Frau Stolz: Sie bearbeite Post, lese viel und denke auch viel nach. – Nach der Haft, so lange das Berufsverbot dauert, wolle sie als Heilpraktikerin arbeiten; sie habe dies als Zweitberuf erlernt (abgeschlossene Prüfung). – Der Vorsitzende will weiter wissen, wie sie zu diesem doch für einen Anwalt artfremden Beruf komme. – Frau Stolz: Sie habe sich schon immer für gesundheitliche, medizinische wie auch rechtliche und ethische Fragestellungen interessiert. Sie habe zwar kaum Berufserfahrung, doch das störe sie nicht. Ob der mögliche Verdienst ausreiche, will er wissen. Das könne sie nicht beurteilen. --- Der Vorsitzende will weiter  wissen, ob sie noch ein anderes berufliches Standbein habe; das verneinte sie. – Ob sie Besitz oder Vermögen habe, lautete eine weitere Frage. Sie habe auch keinen Besitz oder Vermögen; alles sei aufgebraucht.

Der Vorsitzende dann „Er habe keine weiteren Fragen. Auch die beiden Beisitzer wie auch die Schöffen haben keine.

Der Vorsitzende wendet sich StA Gr. Dieser hat tatsächlich Fragen!!! Seit wann Sie die Kanzlei habe. – Frau Stolz gibt keine Antwort. --- Seit wann und WARUM (Groß- + Fettdruck natürlich von mir) haben Sie sich auf die Verteidigung von Holo....-Leugnern spezialisiert? – Frau Stolz an die Kammer? Darf ich diese Frage beantworten, denn ich bin erstaunt, daß eine solche Frage von StA Gr. kommt. Ist meine Antwort dann wieder eine neue Straftat? 

Der Beisitzer, der den Schnitzer des Gr., hier die WARUM-Frage, erkannte hat, meldet sich zu Wort und will Frau Stolz auf die Wann-Frage festlegen. – Gr. bemerkte jetzt seinen kapitalen Schnitzer und erklärt, er lege auf Wiederholungen keinen Wert. – Frau Stolz in seine Richtung: Was habe ich denn bis jetzt gesagt? – Keine Antwort von Gr.

Frau Stolz nimmt jetzt den WARUM-Ball, eine richtige Steilvorlage, auf und führt ruhig wie sachlich aus, wie sie nach und nach zu ihrer heutigen Meinung gelangt ist – durch Gespräche, durch Erlebnisse – sie kommt aus der Tierschutzbewegung, ist Vegetarierin – durch Lesen, hier des Buches „Grundfragen zur Zeitgeschichte – Ein Handbuch über strittige Fragen des 20. Jh.., hrsg. Von Ernst Gauss (= Germar Rudolf) – 415 S., Leinen, z. Z. um die 35 €; hierzulande VERBOTEN!. – es liegt auch eine engl. Übersetzung vor.- sowie des „Auschwitz-Mythos“ – liegt auf Englisch sowie auf Französisch vor -, das ebenso verboten ist wie „Der Fall Günter Deckert - ......“ (1). 
Die Berufsrichter tuscheln, der Beisitzer, der erstmals deutlich Nerven zeigt, wird sehr laut und sagt, es gehe um die WANN-Frage! Er versucht offensichtlich, den Grossmann-Schnitzer auszubügeln und behauptet sogar, seiner Erinnerung nach, sei die WARUM-Frage gar nicht gefallen..

Sie sei, so Frau Stolz, zu der Überzeugung gekommen, daß die gängige, offizielle Holo....-Geschichtsschreibung nicht stimmig sei, daß sie Ungereimtheiten enthalte. Sie schildert dann ihren weiteren Weg hin zum REVISIONISMUS, wobei sie sehr nachdrücklich betont, daß sie die angebliche Filmdokumentation „Holocaust“ des US-Hollywood-Juden Spielberg sehr beeindruckt hat und sie dem NS nichts abgewinnen konnte. Sie habe daher, wie viele andere ihres Alters und viele normale Deutsche auch, sehr lange an den „Holo.... geglaubt“. Sie sei aber auch durch ihren Einsatz für den Tierschutz darauf gestoßen worden, da sie bei Aktionen oft als Nazi beschimpft worden sei. Daher, so Frau Stolz, sei sie angeregt worden, sich näher mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen, um mögliche Parallelen zu entdecken. Sie habe in ihren Überlegungen Tierquälerei und Holo.... gleichgesetzt. Bei den Opfern, hier Tiere, dort 

Juden, habe sie feststellen müssen, daß es unterschiedliche Opfer, einzigartige Opfer gebe, die sich in Bezug auf Juden jedem Vergleich entziehen würden. So habe sie sich nach und nach dem Thema Holo... immer mehr genähert, und ihre Zweifel seien nach und größer geworden. Im Rahmen des Zündel-Prozesses habe sie versucht, auch im Interesse ihres Mandanten, diese Zweifel öffentlich, über das Gericht, zu klären. Doch das Gericht habe grundsätzlich abgewiegelt, die offiziellen Holo...-Geschichtsschreiber hätten zu den Argumenten der Revisionisten geschwiegen. Die „geistige Auseinandersetzung“ sei NICHT durch Fachhistoriker (2),sondern durch die Staatsanwaltschaften und Gerichte geführt worden, die sich, statt den Sachverhalt aufzuklären, jedoch wie Instanzen des Mittelalters verhalten hätten: Inquisition. – Ihre Zweifel hätten sich im Rahmen ihrer Verteidigung von Holo...-Leugnern / ...... – Zweiflern bei der Prozeßvorbereitung und dem dadurch bedingten vertieften Einlesen in die Revisionismus-Literatur verstärkt

Hier unterbricht der Vorsitzende um 11Uhr für 15 Minuten; weiter geht es jedoch erst um 11.36Uhr.

Er stellt bei Fortsetzung fest, daß die Frage nach dem WARUM nach Auffassung der Kammer zufriedenstellend beantwortet ist. Auf Rückfrage von Frau Stolz erklärt er, dies sei die Vorform  einer Verfügung. – Frau Stolz, logischerweise, verlangt einen Kammerbeschluß.

Die Kammer zieht sich um für 5 Minuten zur Beratung zurück; weiter um 11.33Uhr..

Der Vorsitzende erklärt bei Fortsetzung, daß seine Verfügung durch die Kammer bestätigt worden sei. – Ihre Redefrist werde auf 1 weitere Stunde begrenzt. Bei Mißbrauch werde die Redezeit verkürzt bzw. sogar ihr das Wort ganz entzogen. Es sei indes eine Verlängerung möglich, wenn sie nicht vom „Thema“, das er nicht näher umreißt,  abweiche.

Der Vorsitzende faßt dann in seiner Begründung das bisherige Prozeßverhalten von Frau Stolz knapp zusammen und rügt es wegen verfahrensfremder Zwecke (Mißbrauch) und gewollter Prozeßverlängerung. – Er endet um 11.58Uhr.

RA Bock hakt nach und stellt fest, daß nach Auffassung von Frau Stolz die WARUM-Frage des StA noch nicht ausreichend beantwortet worden ist, und die Kammer das nicht so einfach feststellen könne. Er west weiterhin darauf hin, daß es zur Aufklärungspflicht des Gerichts gehöre, sich selbst Gewißheit zu verschaffen, und fragt, ob die Kammer schon darüber befunden habe, sich mit dem Inhalt der 2 bisher genannten  Bücher (Mythos/Dr. Stäglich, Grundfragen .... /Gaus-Rudolf) vertraut zu machen, um so das Verhalten der Angeklagten und ihre Meinungsänderung beurteilen zu können. Falls das nicht von Amts wegen geschehe, werde er einen entsprechenden Antrag stellen. – Der Vors. antwortet, die Kammer habe darüber noch nicht beraten. – RA Bock verlangt dann auch noch eine Abänderung des Kammerbeschlusses dahingehend, daß sich Frau Stolz zur WARUM-Frage des StA abschließend äußern kann, da sie von der Kammer wegen der verfügten Sitzungspause unterbrochen worden sei.

Was folgte? Natürlich eine weitere Pause von 10 Minuten um 12.11Uhr. Weiter ging es kurz um 12.28Uhr, ehe dann um 12.28Uhr, nachdem die Kammer ihren fraglichen Beschluß bekräftigt hatte, die Mittagspause bis 14Uhr verfügt wurde.

Die Kammer erscheint um 14.08Uhr - Zum Auftakt – anwesend rd. 15 Personen, darunter, kurzfristig, eine Blondine, Mitte 30, die im Medienbereich Platz nahm und sich einige Zeit auch mit Gr. unterhielt; von ihr stammt möglicherweise der Kurzbericht auf S. 3 in der heutigen Ausgabe des Mannheimer Morgen / Weinheimer Nachrichten - bittet Frau Stolz, die um 14Uhr aus den Katakomben geführt wird, um Vertagung, da sie nicht genügend Zeit gehabt habe, 2 Gegendarstellungen zu verfassen, einmal in Bezug auf die Unterbrechung ihrer Antwort an Gr., zum anderen auf die Befristung ihrer Redezeit. – Es meldet sich mal wieder der Beisitzer und sagt, sie habe dazu 1, 5 St. Zeit gehabt. Frau Stolz bleibt bei ihrem Antrag, Gr. Ist dagegen. Bock verweist wieder auf das Beiziehen der beiden bereits genannten Bücher, um die geistige Entwicklung von Frau Stolz nachvollziehen zu können.

Um 14.14Uhr verkündet der Vorsitzende eine weitere Beratungspause von 20 Minuten. 

Die Kammer erscheint wieder um 14.35Uhr. Der Vorsitzende verkündet, daß die Kammer zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die Absicht habe, die beiden empfohlenen Bücher in das Verfahren einzubeziehen. Es spreche indes nichts dagegen, das zu tun. 

Er verkündet weiterhin die Vertagung auf Mi., den 1. April (kein Aprilscherz), 9Uhr, und schließt den 3. Verhandlungstag um 14.37Uhr.

(1) Verbotene Bücher sind vollständig aus dem Verkehr gezogen. Platten, Filme usw. werden / wurden, sofern gefunden „verbrannt“, d.h. vernichtet!!! – Erwachsene können jedoch auch verbotene Bücher besitzen! Einige verbotene Bücher kann man im Ausland problemlos und ganz legal erwerben!--- Der AU....-Mythos wie „Der Fall Günter Deckert - .....“ sind verboten. – Eine abgeschwächte Form des aus dem Verkehrziehens ist die „Indizierung“. Für solche Bücher darf nicht geworben, und sie dürfen an unter 18jährige NICHT verkauft werden.

Weinheim an der  Bergstraße, den 26. März 2009

Günter Deckert

***  Man beachte meinen Hinweis am Ende des Prozessberichtes von Tag 1 am 18. März 2009. --- Ein weiterer Hinweis. Es handelt sich um keine (!) Prozessniederschrift, sondern um einen recht ausführlichen Eindrucks- / Erlebnisbe
richt des Verfassers. Insofern wurde Vollständigkeit nie angestrebt, und es kann auch an Genauigkeit in manchen Ausführungen mangeln. Kurzum, es handelt sich um einen sehr persönlich gefärbten Stimmungsbericht.

Eine Bitte – Ich war an den 3 Tagen jeweils von 8 – 16Uhr unterwegs und hatte Kosten (Benzin, parken, Speis/Trank) von täglich rd. 20 €. – Für die Erstellung der beiden Berichte brauchte ich insgesamt mindestens 10 Stunden.

WER der Empfänger NICHT persönlich anwesend war und meine Arbeit etwas honorieren möchte, dem sei nachfolgend meine Bankverbindung mitgeteilt: G. Deckert – Postbank KA, Kto. 134345754, BLZ 660 100 75.

Ich schicke an Frau Stolz ein Osterpaket. Dafür habe ich bereits bei anwesenden Gesinnungsfreunden gesammelt. Es ist auch beabsichtigt, an Horst Mahler ein Osterpaket zu schicken. – Inhaftierte dürfen im Jahr 3 Pakete empfangen: zu Ostern, zu Weihnachten und zu ihrem Geburtstag. Dazu bedarf es einer besonderen „Marke“, die der Inhaftierte dem Absender zuvor zuschicken muß.

Ich steh sowohl mit dem Anwalt von Horst M. wie auch von Frau Stolz in Verbindung. – Wie ich bereits erwähnte, ist es NICHT sinnvoll, ohne Aufforderung Geld auf das Knastkonto zu überweisen, da ab einem gewissen Betrag gepfändet wird! Gerichtskosten, Kosten der Pflichtverteidiger. – Wer spenden will, soll sich bei mir melden – er kann auch bei den Betreffenden selbst anfragen -, ob Geld für den Knasteinkauf benötigt wird. Ich kann dann nach Rücksprache entsprechen Ratschläge erteilen..

